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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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151	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster	
53.0146/25/08757850181/0041.U	
� Münster, den 16.07.2025 
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Operations GmbH, Paul-Baumann- 
Str. 1 in 45772 Marl hat mit Datum vom 23.06.2024, die 
störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG 
des immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 
Technikums auf dem Grundstück Paul-Baumann-Str. 1 in 
45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 63, Flurstück 176) an-
gezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Umsetzung von sicherheits- 
technischen Maßnahmen.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher  
keiner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Kennerknecht

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 225
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152	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
53.0104/25/00188992302/0079.U	
� Münster, den 16.07.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Oxeno GmbH & Co. KG, Paul-Bau- 
mann-Str. 1 in 45772 Marl hat mit Datum vom 08.05.2025, 
die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BIm-
SchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürf-
tigen Oxo-Anlage auf dem Grundstück Paul-Baumann- 
Str. 1 in 45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 57, Flurstück 
182) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die Anpassung des Sicherheits-
konzeptes in der Synthesegasverdichtung TA 2.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Kennerknecht

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 225

B:	 Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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153	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 
53.0105/25/0018899-2643/0053.U	
� Münster, den 17.07.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Evonik Oxeno GmbH & Co.KG, Paul-Baumann-
Str. 1 in 45772 Marl hat mit Datum vom 09.05.2024, die 
störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG 
der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen 
Anlage Butadien-Betrieb auf dem Grundstück Paul-Bau-
mann-Str. 1 in 45772 Marl (Gemarkung Marl, Flur 59, Flur-
stück 60) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist Errichtung einer neuen Stabili-
satordosierung und Revalidierung des Sicherheitskonzeptes 
der Ladestelle.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Kennerknechtt

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 226

154	� Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes- 
lmmissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m.  
§ 21a der 9. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetztes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster  
52-500-9980590-0002/0004.V
� Münster, den 15.07.2025  
� Domplatz 1 – 3, 48147 Münster

Die Firma Bioenergie Guntrup GmbH & Co. KG, Gun- 
truper Straße 1 in 48268 Greven hat die Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung einer gemäß Bundesimmissions-
schutzgesetz genehmigten Biogasanlage am oben genannten 
Standort (Gemarkung Greven, Flur 157, Flurstücke 83, 124, 
126 und 128) beantragt.  

Die Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Domplatz 1-3, 
48147 Münster hat der Bioenergie Guntrup GmbH & Co. 
KG mit Datum vom 15.07.2025 die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung mit dem folgenden verfügenden Teil 
erteilt: 

„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 13.12.2024 
(Eingang BR MS am 16.12.2024) gemäß § 16 i. V. m. § 6 
BImSchG die  

Genehmigung 

auf dem Grundstück in 48268 Greven, Guntruper Straße 1, 
Gemarkung Greven, Flur 157, Flurstücke 83, 124, 126 und 
128, die bestehende Anlage der Bioenergie Guntrup GmbH 
& Co.KG zur biologischen Behandlung von Gülle durch 
anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) gemäß den folgen-

den Ziffern der 4. BImSchV geändert zu errichten und zu 
betreiben: 

  Hauptanlage 	  

  8.6.3.1	� Biogaserzeugungsanlage mit einer Durch-
satzkapazität von 100 t oder mehr je Tag 

  Nebenanlage 	  

  1.2.2.2 	� Verbrennungsmotoranlage mit einer  
Feuerungswärmeleistung von 1 MW bis 
weniger als 10 MW 

  1.16 	� Biogasaufbereitungsanlage mit einer 
Verarbeitungskapazität von 1,2 Mio. Nm3 
Rohgas oder mehr 

  9.1.1.2 	� (Bio-)Gaslagerung mit einem Fassungs-
vermögen von 3 t bis weniger als 50 t 

  n. g. 	 Holzhackschnitzelheizung

Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 1 
angeführten Antragsunterlagen erteilt, sofern sich nicht 
durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben. 

Gemäß § 13 BImSchG schließt diese immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung andere, die Anlage betreffende behörd-
liche Entscheidungen ein, sofern nicht ausdrücklich in § 13 
BImSchG eine Ausnahme normiert ist („Konzentrationswir-
kung“). 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden folgende 
Genehmigungen ein konzentriert: 

	 • Baugenehmigung gemäß BauO NRW 2018“ 

Die Rechtsmittelbelehrung zu diesem Bescheid lautet: 

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben 
werden.“ 

Der gesamte Genehmigungsbescheid mit Begründung 
und den dazugehörigen Antragsunterlagen wird nach 
der Bekanntmachung (25.07.2025) für einen Monat vom 
28.07.2025 bis 28.08.2025 online unter folgendem Link bei 
der Bezirksregierung Münster ausgelegt: https://url.nrw/
brms_verfahren 

Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu er-
reichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Be-
scheid und seine Begründung bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, schriftlich oder elektronisch bei der Bezirksregie-
rung Münster angefordert werden. 

Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfristen gelten 
die Bescheide auch gegenüber Dritten, die keine Einwen-
dung erhoben haben, als zugestellt. 

� Im Auftrag 
� gez. Mareile Samson

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 226



C:	 Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

155	� Satzungsänderung des Deichverbandes Bislich- 
Landesgrenze (Veröffentlichungstext im Amts-
blatt der Bezirksregierung Düsseldorf)

Aufgrund des § 58 Abs. 2 des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände vom 12.02.1991 (Wasserverbandsgesetz 
-WVG- (BGBl. I S. 405)) genehmige ich die vom Erbentag 
des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze am 28.05.2025 
beschlossene Änderung der Verbandssatzung des Deichver-
bandes Bislich-Landesgrenze wie folgt:

§ 5 – Mitglieder

(1)	 Mitglieder des Verbandes sind:

	 a)	� die jeweiligen Eigentümer von Grundstücken und 
Anlagen, jeweilige Erbbauberechtigte sowie In-
haber von Bergwerkseigentum im Verbandsgebiet 
(dingliche Mitglieder) und

	 b)	�diejenigen Eigentümer von Grundstücken und An-
lagen auch außerhalb des Verbandsgebietes, die aus 
der Durchführung des Verbandsunternehmens Vor-
teile haben oder die Durchführung von Verbands-
aufgaben erschweren (Erschwerer).

(2)	� Über seine Mitglieder führt der Verband ein Mit- 
gliederverzeichnis und hält es auf dem Laufenden.  
Das Mitgliederverzeichnis ist nicht Bestandteil der  
Satzung.

(3)	� Gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte gel-
ten als ein Mitglied.

§ 6 – Benutzung und Betreten von Grundstücken

(1)	� Der Verband ist berechtigt, auf den im Verbandsgebiet 
liegenden Grundstücken das Verbandsunternehmen 
durchzuführen. Die Mitglieder sind in ihrer Eigen-
schaft als Grundstückseigentümer und/oder Erbbau-
berechtigte verpflichtet, ihre Grundstücke für das Ver-
bandsunternehmen zur Verfügung zu stellen. Sofern 
der Verband Grundstücke vor Hochwasser zu schützen 
hat, ist er berechtigt, das Verbandsunternehmen auch 
auf den Grundstücken im Vorland durchzuführen, so-
weit nicht ordnungsbehördliche Vorschriften entgegen-
stehen. Vorland sind die Grundstücke zwischen Rhein 
und Deich.

(2)	� Soweit durch die Inanspruchnahme die weitere Nutzung 
des Grundstückes ganz oder teilweise ausgeschlossen 
ist oder sonstige unmittelbare Vermögensnachteile ent-
stehen, ist eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. Bei der Bemessung der Entschädigung ist der 
aus dem Unternehmen erwachsene Vorteil anzurech-
nen.

(3)	� Dienstkräfte oder sonstige Beauftragte des Verbandes 
sind in der Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte be-
rechtigt, Grundstücke und Anlagen der Mitglieder zu 
betreten und Maßnahmen zur Erfüllung des Verbands-
zweckes durchzuführen. Sie haben sich auf Verlangen 
auszuweisen. Die Maßnahmen sind vorher rechtzeitig 
anzukündigen. Bei Gefahr im Verzug kann die Ankün-
digung unterbleiben.

§ 7 – Besondere Pflichten der Mitglieder

(1)	� Deiche und angrenzende Grundstücke dürfen nur so 
bewirtschaftet und genutzt werden, dass die Unterhal-
tung und Verteidigung der Deiche nicht beeinträchtigt 
wird. Die Vorschriften der Deichschutzverordnung 
vom 1. September 2020 -AblReg.Ddf. 2020 S. 368-in 
der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten:

	 a)	� Zäune, die neu errichtet werden und quer über den 
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Deich laufen, müssen mit einem mindestens 4,00 m 
breiten Tor ausgerüstet sein;

	 b)	�der Banndeich darf bei Hochwasser oder lang anhal-
tendem Regen bzw. ungünstigen Witterungsverhält-
nissen nicht beweidet und befahren werden. Das Be-
fahrverbot gilt nicht für öffentliche Straßen auf der 
Deichkrone und für befestigte Rampen bis zu einer 
bestimmten Hochwasserhöhe und für die Deichver-
teidigung.

	 c)	� Bäume und Sträucher in der Deichschutzzone I und 
II dürfen nur nach einem behördlich genehmigten 
Plan gepflanzt werden. Der Verband kann von dem 
Grundstückseigentümer jederzeit die Entfernung 
vorhandener Bäume und Sträucher auf dessen Kos-
ten verlangen, soweit die Voraussetzungen nach Satz 
1 nicht vorliegen, wenn die Standsicherheit nicht 
mehr gegeben ist oder der Eigentümer die Standsi-
cherheit nicht nachweist. Vorhandene Bäume in der 
Deichschutzzone I und II sind vom Grundstücksei-
gentümer jährlich auf ihre Standsicherheit hin zu 
untersuchen und dem Verband ist jährlich ein Nach-
weis für die Standsicherheit vorzulegen.

(2)	� Ufergrundstücke an Gewässern dürfen nur so bewirt-
schaftet und genutzt werden, dass die Unterhaltung des 
Gewässers nicht beeinträchtigt wird:

	 a)	� bei der Errichtung von baulichen Anlagen ist ein 
Abstand von mindestens 10,00 m von der Bö-
schungsoberkante der Gewässer oder einer etwa 
vorhandenen Stützmauer einzuhalten. Ausnahms-
weise kann mit Einwilligung des Verbandes der 
Abstand in im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
und in Gebieten, für die ein Bebauungsplan besteht, 
soweit reduziert werden, dass ein Arbeitsstreifen 
von 6,00 m noch vorhanden bleibt. Die Herstellung 
oder Änderung von Gewässerüberfahrten, wie zum 
Beispiel Verrohrungen oder Durchlässe, sowie de-
ren Bauart und Baustoffe bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des Deichverbandes. Überfahrten, 
die den Wasserabfluss behindern oder nicht mehr 
standfest sind, sind auf Anordnung des Deichver-
bandes vom Eigentümer instand zu setzen. Nicht 
mehr notwendige Überfahrten hat der Eigentümer 
auf Anordnung des Deichverbandes zu beseitigen. 
Ist der Deichverband Eigentümer eines dienenden 
Grundstücks, kann er von jedem Eigentümer eines 
herrschenden Grundstücks den Rückbau einer Ge-
wässerüberfahrt verlangen, sobald diese nicht mehr 
benötigt wird oder diese ohne Erlaubnis hergestellt 
oder verändert wurde. Das sich aus Gesetzen und 
Verordnungen ergebende Erfordernis behördlicher 
Genehmigungen bleibt unberührt;

	 b)	�Bäume und Sträucher dürfen im Bereich von 10,00 
m von der Böschungsoberkante nur nach einem be-
hördlich genehmigten Plan gepflanzt werden. Der 
Verband kann von dem Grundstückseigentümer 
jederzeit die Entfernung vorhandener Bäume und 
Sträucher auf dessen Kosten verlangen.

	 c)	� Äcker müssen im Bereich von 0,80 m von der Bö-
schungsoberkante unbeackert bleiben. Am Gewäs-
ser Netterdenscher Kanal beträgt dieser Mindestab-
stand 1,50 m;

	 d)	�Weiden sind zum Gewässer hin ordnungsgemäß 
einzuzäunen, dabei ist ein Abstand von mindestens 
0,80 m von der Böschungsoberkante bzw. den Be-
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einberufen, die entsprechend zu § 17 Abs. 4 durchzuführen 
ist. Die Bestimmungen in Absatz 1 und § 24 Absätze 1 bis 3 
gelten für virtuelle Deichstuhlsitzungen entsprechend.

§ 25 – Geschäfte des Deichgräfen (Vorsteher) und des 
Deichstuhls (Vorstand)

(1)	� Der Deichgräf führt den Vorsitz im Deichstuhl und 
leitet die Sitzungen des Erbentages. Er koordiniert die 
Arbeit in den Bezirken. Ihm obliegen alle Geschäfte 
des Verbandes, soweit sie nicht dem Erbentag, dem 
Deichstuhl, den Heimräten oder dem Geschäftsführer 
obliegen.

(2)	� In Fällen, die keinen Aufschub dulden, entscheiden  
der Deichgräf und ein weiteres Deichstuhlmitglied 
auch über Geschäfte mit einem Wert von mehr als 
25.000 w. Diese Entscheidungen sind dem Deichstuhl 
in der nächsten Sitzung vorzulegen. Der Deichstuhl 
kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, soweit 
nicht schon Rechte Dritter entstanden sind.

(3)	� Der Deichgräf ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräf-
te des Verbandes und bei der Einstellung, Entlassung, 
Beförderung und Festsetzung der Vergütung sowie von 
Nebenleistungen an die vom Erbentag bestimmten 
Grundsätze gebunden.

(4)	� Die Deichstuhlmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie 
sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, 
dass die Bestimmungen der Satzung eingehalten und 
die Beschlüsse des Erbentages ausgeführt werden. Ein 
Deichstuhlmitglied, dass seine Obliegenheiten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt, ist dem Verband zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Der Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren 
von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verband von 
dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen 
Kenntnis erlangt.

(5)	� Bei Verhinderung des Deichgräfen haben dessen Ver-
treter die gleichen Befugnisse.

§ 44 – Beiträge für Hochwasserschutzmaßnahmen

(1)	� Die Beiträge für den Bau und die Unterhaltung von 
Deichen und Hochwasserschutzanlagen ergeben sich 
aus den Gesamtkosten aller dafür erforderlichen Maß-
nahmen.

(2)	� Der Beitragsbedarf zur Finanzierung der Aufwendun-
gen für Hochwasserschutzmaßnahmen wird auf die 
Mitglieder nach dem Umfang des jeweiligen Vorteils 
verteilt.

(3)	� Beitragsmaßstab ist die Summe der ungekürzten 
Grundsteuermessbeträge und Ersatzwerte der Grund-
stücke und Anlagen im vor Hochwasser geschützten 
Verbandsgebiet.

(4)	� Die Beitragslast verteilt sich auf die Mitglieder gemäß 
dem in den Veranlagungsregeln festgelegten Verhältnis 
der ungekürzten Grundsteuermessbeträge und Ersatz-
werte.

(5)	� Für Grundstücke und Anlagen, für die vom Finanzamt 
kein Grundsteuermessbetrag festgesetzt ist oder die nur 
zum Teil bewertet sind, wird ein Ersatzwert vom Deich-
verband ermittelt und festgesetzt. Ist Grundbesitz nur 
zum Teil beitragspflichtig, findet eine Zerlegung statt; 
Satz 1 findet entsprechende Anwendung. Für die ermit-
telten Ersatzwerte gelten die für Grundsteuermessbe-
träge getroffenen Regelungen sinngemäß.

(6)	� Die Grundlagen für die Ermittlung der Ersatzwerte 
nach Absatz 4 werden durch Beschluss des Erbentages 
festgesetzt.

gleit- oder Schutzstreifen einzuhalten. Am Gewäs-
ser Netterdenscher Kanal beträgt dieser Mindest-
abstand 1,80 m von der Böschungsoberkante sowie 
0,30 m von den Grenzen der Unterhaltungsstreifen;

	 e)	� Neu zu errichtende Querzäune sind mit Einrichtun-
gen zu versehen, die eine ungehinderte Durchfahrt 
(Breite 4,00 m) für Räumgeräte ermöglichen;

	 f)	� die Grundstückseigentümer sind für die Weidetiere 
während der Mahd verantwortlich.

(3)	� Alle Planungen, die Gewässer berühren, sollen den 
Uferschutz, die Uferbepflanzung und die Erholungsei-
genschaft der Gewässerlandschaft sowie das Selbstrei-
nigungsvermögen des Gewässers ausreichend berück-
sichtigen.

(4)	� Wer als Eigentümer eines Ufergrundstücks an einem 
Gewässer die maschinelle Unterhaltungsarbeit behin-
dert, hat die für die Mehrarbeit aufzuwendenden Kos-
ten zu erstatten.

(5)	� Die Eigentümer von Ufergrundstücken haben den 
mit der Unterhaltung der Gewässer Beauftragten ein-
schließlich Unterhaltungsmaschinen nach vorheriger 
Ankündigung den nötigen Zugang über ihre Grundstü-
cke zu gestatten sowie das Ablagern und den Verbleib 
von Schneidgut und Aushub auf ihren Grundstücken zu 
dulden. Die weitere Verwertung des Mähgutes sowie 
des Aushubes obliegt dem Mitglied.

§ 22 – Aufgaben des Deichstuhls (Vorstand)

Der Deichstuhl hat die ihm im Wasserverbandsgesetz und in 
der Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere hat er:

1.	 über die Aufnahme von Darlehen  zu beschließen,

2.	� Lieferungen und Leistungen mit einem Auftragswert 
von mehr als 25.000 w zu vergeben,

3.	� über die Anstellung und Entlassung von Bediensteten 
zu entscheiden,

4.	� Vorschläge für die Änderung und Ergänzung der Sat-
zung, der Aufgaben, des Unternehmens und des Planes 
des Verbandes zu erarbeiten,

5.	� den Entwurf des Haushaltsplans einschließlich Stellen-
plan und seiner Nachträge und des Finanzplans oder 
des Wirtschaftsplans und seinen Änderungen aufzu-
stellen,

6.	� die Jahresrechnung bzw. den Jahresabschluss aufzu-
stellen,

7.	 bei Bedarf ein Schiedsgericht einzurichten.

§ 23 – Sitzungen des Deichstuhls (Vorstand)

(1)	� Der Deichgräf lädt die Deichstuhlmitglieder nach 
Bedarf, mindestens jedoch viermal im Jahr, mit min-
destens einwöchiger Frist zur Sitzung ein und teilt da-
bei die Tagesordnung mit. Der Einladung werden die 
Vorlagen beigefügt. Ausgenommen sind Vorlagen, die 
Personal-, Grundstücksangelegenheiten und Vergaben 
beinhalten. In dringenden Fällen kann die Frist unter 
entsprechendem Hinweis und Begründung auf drei 
Tage verkürzt werden.

(2)	� Der Deichstuhl ist einzuberufen, wenn drei Deichstuhl-
mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Beratungs-
gegenstandes beantragen.

(3)	� Wer verhindert ist, teilt dies seinem Stellvertreter mit. 
Der Stellvertreter nimmt auch ohne Einladung durch 
den Deichgräfen anstelle des verhinderten Deichstuhl-
mitgliedes stimmberechtigt an der Sitzung teil.

(4)	 Die Deichstuhlsitzungen sind nicht öffentlich.

(5)	 Der Deichgräf kann eine virtuelle Deichstuhlsitzung 



§ 50 – Hebung der Verbandsbeiträge

(1)	� Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der 
Grundlage der für ihn geltenden Beitragsmaßstäbe 
durch Beitragsbescheid.

(2)	� Bei schriftlichen Beitragsbescheiden, die mit Hilfe 
automatischer Einrichtungen erstellt werden, ist ent-
sprechend § 37 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW eine Unterschrift und Namenswiedergabe nicht 
erforderlich.

(3)	� Für die Verjährung von Beiträgen und sonstigen öf-
fentlich-rechtlichen Forderungen in Geld sind die Vor-
schriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwen-
den.

(4)	� Wer seinen Verbandsbeitrag  nicht bis zum Ablauf des 
Fälligkeitstages leistet, hat einen Zuschlag von mindes-
tens 7 Euro zu zahlen. Zusätzlich ist für jeden angefan-
genen Monat der Säumnis ein Zuschlag in Höhe von  
1 % des rückständigen Verbandsbeitrages zu entrichten.

(5)	� Nicht einziehbare Beiträge sind von den übrigen Mit-
gliedern des Verbandes zu tragen und dem nächsten 
Jahresbeitrag zuzurechnen, soweit keine Deckung aus 
der Rücklage beschlossen wird.

(6)	� Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und 
die Verwaltung des Verbandes erforderlich ist, kann der 
Deichstuhl Vorausleistungen nach dem voraussichtli-
chen Beitragsverhältnis festsetzen.

(7)	� Der Deichverband kann Mitglieder in besonderen Här-
tefällen ganz oder zum Teil von der Verbandsbeitrags-
zahlung befreien, wenn deren Einziehung nach Lage 
des einzelnen Falls unbillig wäre. Die Entscheidung 
trifft der Deichgräf.

§ 52 – Rechtsbehelfsbelehrung

(1)	� Für die Rechtsmittel gelten die allgemeinen Vorschrif-
ten der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 
19.03.1991 (BGBl. I, S. 686) in der jeweils geltenden 
Fassung.

(2)	 entfällt

(3)	 entfällt

§ 56 – Aufsicht

(1)	� Aufsichtsbehörde des Deichverbandes ist die Bezirks-
regierung Düsseldorf.

(2)	� Oberste Aufsichtsbehörde für den Verband ist das 
jeweils zuständige Ministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Die Aufsicht beschränkt sich darauf, 
ob der Verband seine Aufgaben nach Gesetz, Verord-
nung und Satzung wahrnimmt (Rechtsaufsicht).

(3)	� Die Aufsicht stellt sicher, dass der Verband die ihm 
obliegenden Aufgaben und Pflichten nach geltendem 
Recht im Einklang mit den wasserwirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Landes erfüllt.

(4)	� Die Aufsicht kann sich im Rahmen der Aufsicht jeder-
zeit, auch durch Beauftragte, über alle Angelegenhei-
ten des Verbandes unterrichten.

§ 62 – Inkrafttreten

(1)	 Diese Satzung tritt zum 01.01.2007 in Kraft.

(2)	� Die Satzungsänderungen vom 19.12.2007 und vom 
13.05.2008 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf vom 23.05.2008, und im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 
23.05.2008, treten am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft mit Ausnahme des § 43 Abs. 1 Nr. 4 
– Beitragsmaßstab -; dieser tritt rückwirkend zum 
01.01.2007 in Kraft sowie § 52 – Rechtsmittelbeleh-
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rung -, dieser tritt rückwirkend zum 01.11.2007 in 
Kraft. Die Satzungsänderung vom 26.10.2010, der §§ 
44 und 47, tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 29.12.2010 der §§ 1, 2, 
3 und 8, tritt zum 01.01.2011 in Kraft. Die Satzungs-
änderung vom 09.03.2011 der §§ 41, 43, 44, 45, 46, 
47 und 50 tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
Die Satzungsänderungen vom 15.02.2012 und vom 
06.11.2013 treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft. Die Satzungsänderung vom 04.11.2014 der  
§§ 5 und 50 tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft. 
Die Satzungsänderung vom 04.11.2014 der §§ 11, 13 
und 15 tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Die Satzungsänderung vom 06.12.2016 tritt am 
Tag der Veröffentlichung in Kraft. Die Satzungsän- 
derung vom 22.03.2022 der §§ 4, 17, 23, 24, 44, 50, 60 
und 61 tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft. Die 
Satzungsänderung vom 28.05.2025 tritt rückwirkend 
zum 01.01.2025 in Kraft.

� Im Auftrag 
� Gez. Breuer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 227-229

156	 Öffentliche Zustellung gem. § 10 LZG NRW

Für
Herrn Sinan Akgündogdu
Letzte bekannte Anschrift:
Buerer Str. 30, 45899 Gelsenkirchen

kann eine Verwaltungsverfügung des Polizeipräsidiums Gel-
senkirchen vom 06.06.2025 - ZA 13 - 22.57.02.60 - 470/24 
nicht zugestellt werden, da der Aufenthaltsort des Zustel-
lungsadressaten unbekannt ist.

Er wird hiermit aufgefordert, die Verfügung an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen: Polizeipräsidium Gelsen-
kirchen, ZA 13, Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen.

Die Abholung ist ausschließlich während der Geschäftszei-
ten Mo - Fr 8-14 Uhr möglich. Vor der Abholung der Ver-
fügung ist zwingend per Email Kontakt aufzunehmen unter 
ZA13.gelsenkirchen@polizei.nrw.de.

Hinweis: Gem. § 10 Abs. 2 S. 7 LZG NRW gelten Schriftstü-
cke als zugestellt, wenn seit dem Tag der Veröffentlichung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung der 
Schriftstücke durch öffentliche Bekanntmachung Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen.

Gelsenkirchen, den 15.07.2025 � - Dembski -
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 229
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